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28. Ges<tz: Wiener Kinogesetz 1955; Abändernng. 

27 „ Gesetz: Wiener Spongroschengesetz; neuerliche Abänderung. 

28. Verordnung: Höhe der Blindenbeihilfen nad:t dem Wienet Blindenbeihilfengesetz 1969; Festsetzung. 

26. 1 27. 
Gesetz vom 12. September 1969, mit ~em' Gesetz vom 12. September 1969, mit dem das 
das Wiener Kinogesetz 1955 geändert wird. Wiener Sportgroschengesetz neuerlich abge

ändert wird. Der Wiener Landtag hat besd:ilossen: 

Das Wiener Kinogesetz 1955, LGBI. für Wien Der Wiener Landtag hat beschlossen: 
Nr. 18, in der Fassung der Kundnudmng LGBI. 
für Wien Nr. 20/1955 sowie der Gesetze LGBI. Das Wiener Sportgroschengesetz, LGBI. für 
für Wien Nr. 8/1961 und Nr. 2/1967, wird wie Wien Nr. 16/1948, in der Fassung der Gesetze 
folgt abgeändert: 1 LGBI. für Wien Nr. 12/1949 und Nr. 28/1960, 

lj wird abgeändert wie folgt: 
Artikel I 

!. Irn § 14 Abs. 1 sind an Stelle der Worte 
0 soweit es sidt" die Worte ,~oweit sie sidi•f zu 
setzen. 

2. Im S 14 Abs. 4 !it. a sind an Stelle der Worte 
„Aufführungen, die gegen die gemäß § 19 zweiter 
Satz: erlassenen Vorschriften verstoßen;« die 
Worte „Aufführungen, die gegen § 17 ver
stoßen ;H zu setzen. 

Artikel II 

§ 18 hat zu lauten: 

„§ 18 

Zuständigkeit 

( 1) Die Handhabung des Wiener Kinogesetzes 
1955 und der auf Grund dieses Gesetzes erlas
senen Durchführungsvorschriften obliegt dem 
Magistrat, soweit nicht ausdrüdtlich der Bundes
polizeidirekcion Wien ein Wirkungsbereich zuge
wiesen ist. 

(2) Die Überwachung der Einhaltung der bau
und feuerpolizeilichen Vorschriften (§ 14) fällt 
in den eigenen Wirkungsbereidi der Gemeinde; 
die Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren 
wird davon jedoch nicht berührt." 

1. § 1 hat zu lauten: 

„§ t 

Gegenstand der Abgabe 

(1) Bei den im Gebiet der Stadt Wien gegen 
Entgelt zugänglichen Sportveranstaltungen wird, 
soweit sie nidit unter die Befreiungsbescimmun-

1 

gen des § 5 Abs. 1 Ziffer 1 bi.s 3, 8, 9 und 11 des 
Vergnügungssteuergesetzes für Wien 1963, LGBI. 

l für Wien Nr. 11, fallen, auch der Sportgroschen 
eingehoben. 

(2) Veranstaltungen, die neben sportlichen auch 
anders geartete Vorführungen umfassen, zählen 
unter die sponlichen Veranstaltungen im Sinne 
dieses Gesetzes, wenn hlebei der sportliche 
Charakter überwiegt." 

2. § 6 hat zu lauten: 

„§ 6 

Anwendung von Bestimmungen des 
Vergnügungssteuergesetzes für 

Wien 1963 

Der Landeshauptmann: Der Landesamtsd.irektor: Die Bestimmungen der §§ 3 bi.s 5, 6 Abs. 3 
Marek Ertl 1 und 5 bis 7, sowie der §S 7 bis 9, 11 bis 16 und 

2 15 
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